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Erwägungen

E. 1
Die Beschwerden in den Verfahren 4A_190/2014 und 4A_192/2014 richten sich gegen
dasselbe Anfechtungsobjekt und beruhen auf dem gleichen Sachverhalt. Es rechtfertigt sich
unter diesen Umständen, die beiden Verfahren zu vereinigen und die beiden Beschwerden
in einem einzigen Entscheid zu beurteilen ( Art. 71 BGG i.V.m. Art. 24 BZP [SR 273]).

E. 2
Nach Art. 54 Abs. 1 BGG ergeht der Entscheid des Bundesgerichts in einer Amtssprache, in
der Regel in jener des angefochtenen Entscheids. Wurde dieser in einer anderen Sprache
redigiert, verwendet das Bundesgericht die von den Parteien gewählte Amtssprache. Der
angefochtene Entscheid ist in englischer Sprache abgefasst. Da es sich dabei nicht um eine
Amtssprache handelt und sich die Parteien vor Bundesgericht der deutschen Sprache
bedienen, ergeht der Entscheid des Bundesgerichts auf Deutsch.

E. 3
Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob ein Rechtsmittel
zulässig ist ( BGE 139 III 249 E. 1 S. 250; 137 III 417 E. 1).

E. 3.1
Der angefochtene Schiedsentscheid betrifft eine Streitigkeit zwischen zwei Parteien, die
beide beim Abschluss der Schiedsvereinbarung ihren Sitz in der Schweiz hatten ( Art. 176
IPRG ). Für die Rechtsmittelordnung sind somit die Bestimmungen über die interne
Schiedsgerichtsbarkeit (3. Teil ZPO) anzuwenden. Interne Schiedsentscheide sind unter den
Voraussetzungen der Art. 389 bis 395 ZPO anfechtbar, soweit die Parteien keine
Vereinbarung im Sinne von Art. 353 Abs. 2 ZPO abgeschlossen haben, mit der sie die
Geltung dieser Bestimmungen ausschlossen und die Anwendung der Bestimmungen des 12.
Kapitels des IPRG vereinbarten. Nachdem dies vorliegend nicht der Fall ist und die Parteien
keine Beschwerdemöglichkeit an ein kantonales Gericht im Sinne von Art. 390 ZPO
vereinbart haben, steht gegen den Endschiedsspruch ( Art. 392 lit. a ZPO ) vom 19. Februar
2014 die Beschwerde an das Bundesgericht als einzige Rechtsmittelinstanz nach den
Bestimmungen von Art. 389 ff. ZPO offen ( Art. 77 Abs. 1 lit. b BGG ).

E. 3.2
Die Beschwerde in Zivilsachen im Sinne von Art. 77 Abs. 1 BGG ist grundsätzlich
kassatorischer Natur, d.h. sie kann nur zur Aufhebung des angefochtenen Entscheids führen
(vgl. Art. 77 Abs. 2 BGG , der die Anwendbarkeit von Art. 107 Abs. 2 BGG ausschliesst,
soweit dieser dem Bundesgericht erlaubt, in der Sache selbst zu entscheiden). Soweit der
Streit die Zuständigkeit des Schiedsgerichts oder dessen Zusammensetzung betrifft, kann
das Bundesgericht zwar ausnahmsweise selber die Zuständigkeit oder die Unzuständigkeit



des Schiedsgerichts feststellen bzw. über die Ablehnung des betreffenden Schiedsrichters
befinden ( BGE 136 III 605 E. 3.3.4 S. 616 mit Hinweisen). Dies ist hier aber nicht der Fall.
Im Falle der Gutheissung der Beschwerde kommt somit nur ein kassatorischer Entscheid in
Frage.

E. 4
Die Schiedsbeklagte rügt in ihrer Beschwerde (Verfahren 4A_192/2014) einen Verstoss
gegen das Willkürverbot. Der Schluss des Schiedsgerichts, die Schiedsbeklagte dürfe sich
nicht auf das in den "AA Agreements " vorgesehene Kündigungsrecht mit einer
Kündigungsfrist von 60 Tagen berufen und sei stattdessen an die im - aufgehobenen -
"A.________-B.________-Agreement " stipulierte feste Vertragsdauer von 5 Jahren
gebunden, sei nach schweizerischem Vertragsrecht schlechterdings nicht haltbar und damit
willkürlich.

E. 4.1
Gemäss Art. 393 lit. e ZPO kann gegen den Schiedsspruch vorgebracht werden, er sei im
Ergebnis willkürlich, weil er auf offensichtlich aktenwidrigen tatsächlichen Feststellungen
oder auf einer offensichtlichen Verletzung des Rechts oder der Billigkeit beruht (zum
Ganzen Urteil 4A_424/2011 vom 2. November 2011 E. 2.1).

Willkür in der Rechtsanwendung liegt vor, wenn der angefochtene Entscheid offensichtlich
unhaltbar ist, mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht, eine Norm oder
einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem
Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft; dabei ist erforderlich, dass der Entscheid nicht nur in
der Begründung, sondern auch im Ergebnis willkürlich ist ( BGE 135 V 2 E. 1.3 S. 4 f.; 134
II 124 E. 4.1 S. 133; 132 III 209 E. 2.1 S. 211; je mit Hinweisen).

E. 4.2
Das Schiedsgericht hielt fest, dass die Schiedsbeklagte die Schiedsklägerin nicht über die
Verlängerung der direkten Lieferverträge mit C.________ am 19. Februar 2004 in Kenntnis
gesetzt habe. Nach Auffassung des Schiedsgerichts habe der Schiedsbeklagten indessen
bewusst sein müssen, dass die Verlängerung des direkten Liefervertrags mit C.________
die vertraglichen Beziehungen zwischen der Schiedsbeklagten und der Schiedsklägerin
fundamental veränderte, da damit die Position der Schiedsbeklagten als Zessionarin der
Lieferungsansprüche in Frage gestellt worden sei. Mit der Verlängerung der direkten
Lieferverträge mit C.________ habe die Schiedsbeklagte daher die
"non-concealment"-Klauseln in den "AA Agreements" sowie Ziff. 9 des "Assignment
Agreements" verletzt. Darüberhinaus habe das einseitige Handeln der Schiedsbeklagten den
Sinn und Zweck der "AA Agreements" in treuwidriger Weise vereitelt.

Aus diesem Grund sei die am 8. Juni 2004 ausgesprochene Kündigung der "AA
Agreements " durch die Schiedsbeklagte ungültig, denn in einer Situation des
Vertragsbruchs sei die Schiedsbeklagte gemäss dem Grundsatz von Treu und Glauben
"gehemmt " ("estopped"), das Kündigungsrecht mit einer Frist von 60 Tagen auszuüben.

Die Kündigungsfrist müsse vielmehr danach bestimmt werden, was die Parteien für den
Fall vorgesehen hätten, dass die in den "AA Agreements " stipulierte Kündigungsklausel
nicht zur Anwendung gelangt. Dabei sei auf die Regelung des (durch die "AA Agreements "
abgelösten) "A.________-B.________-Agreements" abzustellen, welches in Art. 3 eine
erste Kündigungsmöglichkeit nach einer anfänglichen festen Vertragsdauer von 5 Jahren



vorsehe. Die Schiedsklägerin habe damit gegenüber der Schiedsbeklagten einen Anspruch
auf jene "Fees", welche sie unter den "AA Agreements" während 5 Jahren erhalten hätte.

E. 4.3
Gegen diese Begründung wendet die Schiedsbeklagte zunächst ein, dass sie sich weder auf
spezifische Normen des anwendbaren Schweizer Rechts, noch auf Literaturstellen oder auf
Gerichtsentscheide stütze, was schon für sich alleine eine offensichtliche Rechtsverletzung
darstelle. Es gebe im schweizerischen Recht keine Bestimmung, wonach bei einer
Vertragsverletzung ein Kündigungsrecht verloren gehe. Gemäss dem eindeutigen Wortlaut
der "AA Agreements" könne kein Zweifel daran bestehen, dass sich die Parteien auf eine
einseitige Kündigungsmöglichkeit mit 60 Tagen Kündigungsfrist geeinigt hätten. Die
Voraussetzungen für eine rechtsmissbräuchliche Ausübung dieses Kündigungsrechts seien
nicht gegeben. Der Schiedsspruch enthalte weder einen Hinweis auf Art. 2 Abs. 2 ZGB
noch irgendwelche rechtlichen Ausführungen dazu. Auch in tatsächlicher Hinsicht lasse
sich im Schiedsspruch kein Begründungselement finden, wieso und aufgrund welcher
Handlungen und Umstände die Schiedsbeklagte einen offensichtlichen Rechtsmissbrauch
begangen haben soll. Jede Kündigung könne für eine Partei, gegenüber welcher die
Kündigung ausgesprochen wird, eine gewisse Härte darstellen. Diese Härte begründe
jedoch keinen Rechtsmissbrauch. Das Schiedsgericht verneine in Rz. 133 und 181 des
Schiedsspruchs denn auch ausdrücklich, dass die Schiedsbeklagte mit den Verlängerungen
der direkten Verträge mit C.________ die Schiedsklägerin verdrängen oder die "AA
Agreements" umgehen wollte. Eine Absicht, die Schiedsklägerin zu verdrängen, habe die
Schiedsbeklagte gemäss dem Schiedsgericht nicht gehabt und es würden der
Schiedsbeklagten vom Schiedsgericht auch keine solchen Absichten vorgeworfen.
Offenbarer Rechtsmissbrauch liege damit nicht vor.

Weiter beinhalte das Recht, einen geschlossenen Vertrag aufzuheben oder abzuändern,
selbstverständlich auch das Recht der Schiedsparteien, in den "AA Agreements " im
Vergleich zum aufgehobenen "A.________-B.________-Agreement " andere
Kündigungsfristen zu vereinbaren. Soweit der Schiedsspruch dies negiere und die
Kündigung der Schiedsbeklagten als ungültig beurteile bzw. eine Kündigungsfrist von 5
Jahren (d.h. die Kündigungsfrist des aufgehobenen Vertrags) anstatt der in den "AA
Agreements" vereinbarten 60 Tage anwende, verletze er nicht nur Art. 1 OR , sondern auch
die Freiheit, einen geschlossenen Vertrag aufzuheben oder zu ändern. Schliesslich sei auch
der Schluss, die Anwendung der im "A.________-B.________-Agreement" vorgesehenen
Mindestlaufzeit entspreche der Vereinbarung, welche die Parteien nach Treu und Glauben
getroffen hätten, willkürlich. Die Annahme einer 5-jährigen Kündigungsfrist lasse sich
nicht mit Treu und Glauben begründen. Es entspreche nicht Treu und Glauben, die
Mindestlaufzeit des "A.________-B.________-Agreement" blind zu übernehmen, ohne
dessen Einbettung in die "Back-to-Back Agreements" und deren Wirkung zu
berücksichtigen.

E. 4.4
Dem hält die Schiedsklägerin entgegen, das Schiedsgericht habe der Schiedsbeklagten die
Berufung auf die Kündigungsbestimmung gestützt auf den Grundsatz des Handelns nach
Treu und Glauben zu Recht verwehrt; die Schiedsbeklagte habe die Schiedsklägerin
nämlich "schamlos und gezielt" ihrer vertraglichen Rechte beraubt. Einer Person könne es
gestützt auf Art. 2 Abs. 2 ZGB verwehrt sein, sich auf eine Vertragsbestimmung zu berufen,



wenn dies gegen Treu und Glauben verstosse. Wo hier Willkür liegen solle, sei
unerfindlich. Die Schiedsbeklagte habe die "AA Agreements" verletzt, indem sie den
direkten Liefervertrag mit C.________ ohne Einverständnis der Beschwerdegegnerin
verlängert habe. Es sei "offensichtlich", dass die Kündigung der Beschwerdeführerin "unter
diesen Umständen" bzw. "im Gesamtkontext" gegen den Grundsatz von Treu und Glauben
verstossen habe: Wer, wie die Schiedsbeklagte, einen Vertrag verletze und dadurch so
auftrete, als wäre sie nicht an den Vertrag gebunden, könne sich nicht später auf eine
vertragsgemässe Kündigung berufen und dadurch ein Gebundensein an den Vertrag
kundtun. Ein solches Verhalten sei "krass widersprüchlich" und daher rechtsmissbräuchlich.

E. 4.5
Der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz ( Art. 2 Abs. 2 ZGB ).
Wann ein solcher Missbrauch vorliegt, ist anhand der konkreten Umstände des Einzelfalles
zu bestimmen, wobei die von der Lehre und Rechtsprechung entwickelten Fallgruppen des
Rechtsmissbrauchs zu beachten sind ( BGE 135 III 162 E. 3.3.1 S. 169; 129 III 493 E. 5.1
S. 497 mit Hinweisen). Die Ausübung eines rechtsgeschäftlichen Kündigungsrechts ist
insbesondere dann rechtsmissbräuchlich, wenn die Kündigung zweckwidrig erfolgt, ein
widersprüchliches Verhalten darstellt oder Ausdruck eines krassen Missverhältnisses der
Interessen oder einer schonungslosen bzw. unnützen Rechtsausübung ist (vgl. zu den
anerkannten Fallgruppen rechtsmissbräuchlichen Verhaltens statt aller
HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, in: Berner Kommentar, 2. Aufl., 2012, N. 198 ff. zu Art. 2
ZGB ).

E. 4.6.1
Das Schiedsgericht sieht in der Verlängerung der direkten Lieferverträge mit C.________
eine Verletzung der "AA Agreements" durch die Schiedsbeklagte. Mit dieser
Vertragsverletzung begründet das Schiedsgericht seine Auffassung, wonach die Ausübung
des in den "AA Agreements" vorgesehenen Kündigungsrechts missbräuchlich sei. Die
Schiedsbeklagte dürfe die "AA Agreements" also nicht gemäss den dort geregelten
Bedingungen künden, weil die Schiedsbeklagte zuvor gegen die
"non-concealment"-Klauseln der "AA Agreements" sowie Ziff. 9 des "Assignment
Agreements" verstossen habe. In diesem Argumentationsstrang erschöpft sich die
schiedsgerichtliche Begründung, weshalb die Kündigung der Verträge durch die
Schiedsbeklagte ungültig sein soll.

E. 4.6.2
Die Schiedsbeklagte macht zu Recht geltend, dass diese Begründung vor dem Verbot
willkürlicher Rechtsanwendung nicht standhalten kann, lässt sich doch dem Schiedsspruch
nicht einmal ansatzweise eine Erklärung dafür entnehmen, inwiefern die Ausübung des
Kündigungsrechts aufgrund des vorgängigen Verstosses gegen die
"non-concealment"-Klausel sowie Ziff. 9 des "Assignment Agreements" in eine der
anerkannten Fallgruppen rechtsmissbräuchlichen Verhaltens fallen soll. Es ist denn auch
nicht ersichtlich, inwiefern eine Vertragsverletzung zur Konsequenz haben soll, dass der
Verletzer den verletzten Vertrag nicht mehr kündigen darf; dies selbst dann, wenn mit der
Vertragsverletzung der "Sinn und Zweck" des Vertrags in "treuwidriger Weise" vereitelt
worden sein sollte (Schiedsspruch, Rz. 141 f.). Entgegen der Auffassung der
Schiedsklägerin liegt in einer Vertragsverletzung und einer anschliessenden Kündigung des
Vertrages gemäss den vertraglich vorgesehenen Bedingungen kein widersprüchliches



Verhalten; es erscheint im Gegenteil vielmehr gerade als konsistent, wenn eine Partei den
Vertrag, an den sie sich nicht halten will, ordnungsgemäss kündigt. Zudem scheint auch
widersprüchlich, wenn das Schiedsgericht der Schiedsbeklagten in den Randziffern 133 und
181 des angefochtenen Schiedsspruchs zwar zubilligt, sie habe die Schiedsklägerin mit den
Verlängerungen der direkten Verträge mit C.________ weder verdrängen noch die "AA
Agreements" umgehen wollen, dann aber im Verstoss gegen die
"non-concealment"-Klausel sowie Ziff. 9 des "Assignment Agreements" ein Verhalten
sehen will, das die Ausübung des Kündigungsrechts geradezu rechtsmissbräuchlich
erscheinen lassen soll. Weiter ist nicht nachvollziehbar, inwiefern die Vertragsverletzung
der Schiedsbeklagten dazu Anlass geben soll, das (durch die "AA Agreements"
aufgehobene) "A.________-B.________-Agreement" teilweise wieder aufleben zu lassen,
indem die dortige feste Vertragsdauer von 5 Jahren zur Anwendung gelangen soll. Einige
pauschale Hinweise auf "Treu und Glauben", wie sie das Schiedsgericht anführt, vermögen
die beliebige Heranziehung einer vertragsfremden Regelung jedenfalls nicht zu
rechtfertigen.

Der Schiedsbeklagten ist damit beizupflichten, dass der angefochtene Schiedsspruch
sowohl in der Begründung als auch im Ergebnis willkürlich ist, soweit er der
Schiedsbeklagten die Ausübung des in den "AA Agreements " vorgesehenen
Kündigungsrechts versagt, die entsprechende Kündigungsbestimmung durch eine dem
aufgehobenen "A.________-B.________-Agreement " entlehnte feste Vertragsdauer von 5
Jahren ersetzt und gestützt darauf einen Anspruch der Schiedsklägerin auf jene "Fees"
konstruiert, welche sie unter den "AA Agreements" während 5 Jahren erhalten hätte. Derart
einschneidende Eingriffe in die "AA Agreements" lassen sich nicht ohne differenzierte
Einordnung in Fallgruppen und ohne jegliche Auseinandersetzung mit Rechtsprechung und
Lehre zu Art. 2 ZGB rechtfertigen. Ein dürrer Hinweis auf das Prinzip von Treu und
Glauben stellt denn auch keine Rechtsanwendung dar, sondern geht in die Richtung eines
Dezisionismus, der so vor dem Willkürverbot nicht standhalten kann.

E. 5.1
Nach dem Gesagten erweist sich die Rüge, der angefochtene Schiedsspruch verstosse gegen
das Willkürverbot ( Art. 393 lit. e ZPO ), als begründet. Die Beschwerde der
Schiedsbeklagten (Verfahren 4A_192/2014) ist gutzuheissen und der angefochtene
Schiedsspruch ist aufzuheben ( Art. 395 Abs. 2 ZPO ).

Diesem Ausgang entsprechend wird die Schiedsklägerin für das bundesgerichtliche
Verfahren 4A_192/2014 kosten- und entschädigungspflichtig ( Art. 66 Abs. 1 und Art. 68
Abs. 1 BGG ).

E. 5.2
Mit der Aufhebung des Schiedsspruchs fällt das Anfechtungsobjekt der Beschwerde der
Schiedsklägerin (Verfahren 4A_190/2014) dahin, womit diese gegenstandslos wird (vgl.
Urteile 4A_359/2013 vom 13. Januar 2014 E. 4.2; 4A_288/2011 vom 13. Februar 2012 E.
5, nicht publ. in: BGE 138 III 204 ).

Da dem Bundesgericht für die Behandlung der Beschwerde der Schiedsklägerin kaum
Aufwand entstanden ist, wird auf die Erhebung von Gerichtskosten ausnahmsweise
verzichtet (Art. 66 Abs. 1 zweiter Satz BGG).



Demgegenüber ist der Schiedsbeklagten im Verfahren 4A_190/2014 ein Aufwand
entstanden, wofür sie von der Schiedsklägerin zu entschädigen ist. Denn die
Schiedsklägerin wäre mit ihrer gegenstandslos gewordenen Beschwerde nicht
durchgedrungen, da ihre Rügen nur dann Aussicht auf Erfolg gehabt hätten, wenn sich die
von der Schiedsbeklagten in ihrer Beschwerde erfolgreich gerügte Begründung der
Vorinstanz als tragfähig erwiesen hätte. Das Verfahren 4A_190/2014 wäre also
mutmasslich zu Ungunsten der Schiedsklägerin ausgegangen, womit diese
entschädigungspflichtig wird. Da dem von der Schiedsklägerin angehobenen Verfahren
4A_190/2014 derselbe Lebenssachverhalt und dasselbe vorinstanzliche Verfahren zugrunde
liegen wie dem von der Schiedsbeklagten angehobenen Verfahren 4A_192/2014,
rechtfertigt es sich immerhin, im Verfahren 4A_190/2014 eine reduzierte
Parteientschädigung zuzusprechen ( Art. 68 Abs. 1 und 2 BGG ).
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